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Infoblatt Legalisierung Königreich Marokko 

 
Für die Legalisierung von Dokumenten durch das Konsulat des Königreichs Marokko müs-
sen Sie folgende Schritte befolgen: 
 
Auf allen Dokumenten ist die Empfängeradresse anzugeben.  
(Für wen das Dokument in Marokko bestimmt ist) 
 
Ursprungszeugnisse, Handelsrechnungen und Packlisten werden von der zuständi-
gen, örtlichen IHK vorbeglaubigt . Werden Materialien verwendet, die nicht aus 
dem Herstellerland sind, ist auch deren Ursprungsland anzugeben. 
 
Gesundheitszeugnisse, Genusstauglichkeitszeugnisse und Lebensmittelzertifikate 
müssen vom zuständigen Gesundheits- bzw. Veterinäramt vorbeglaubigt  wer-
den. 
 
Alle urkundlichen Dokumente, wie zum Beispiel Agenturverträge (Agency Agree-
ment), Verpflichtungserklärungen, Vollmachten (Power of Attorney), Herstellererklä-
rungen werden vom örtlichen Notar und  vom zuständigen Landgericht vorbe-
glaubigt. 
 
Handelsregisterauszüge müssen vom Amtsgericht überbeglaubigt  werden. 
 
Patentanmeldungen werden vom Patentamt beglaubigt . 
 
Von jedem eingereichten Dokument ist eine (Foto-) Kopie zum Verbleib im Konsulat 
beizufügen. 
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